
Impressum

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Gesundheitsnachrichten / A. Vogel

Band (Jahr): 59 (2002)

Heft 7-8: Milch : Pro und Kontra

PDF erstellt am: 28.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Leserbrief/Impressum

Können Luftreiniger Allergiker befreien?

Innenraumallergene wie Milbenkot, Sehim-

melpilze oder Tierhaare einfach durch einen
Luftfilter aufsaugen - die Vorstellung erscheint
vielen Allergikern verlockend. Die Filter nut-
zen aber nur etwas bei Tierhaar-Allergien und
auch dann lediglich als flankierende Massnah-

me.
Grundsätzlich macht ein Luftreiniger nur Sinn,
wenn sich die allergenen Partikel tatsächlich
in relevanten Mengen und über längere Zeit in
der Luft befinden, schreibt Dr. Steffen Engel-
hart vom Institut für Hygiene und Öffentliche
Gesundheit der Universität Bonn in der Zeit-
schrift «Allergologie».
Beim Milbenkot als dem wichtigsten Innen-
raumallergen ist dies nicht der Fall. Lediglich
nach staubaufwirbelnden Massnahmen wie
Bettenmachen findet man sie in der Luft, da-

nach sinken sie auf Grund ihrer Grösse wieder
zu Boden. Klinische Studien mit Luftreinigern
zeigen daher bei Hausstaubmilben-Allergikern
auch kaum positive Effekte.
Zur Situation bei den relativ seltenen Schim-

melpilzallergien existieren keine klinischen
Studien, die eine Wirksamkeit belegen wiir-
den. Anders ist die Situation bei Allergien ge-

gen Tierepithelien. Hier sind die Partikel tat-
sächlich klein genug, um längere Zeit in der

Raumluft zu schweben. Technische Untersu-
chungen konnten zeigen, dass Luftreiniger in
der Lage sind, diese Partikel in relevanten Men-

gen aus der Luft zu filtern.
Wie wirkt sich dies aber auf die allergischen
Patienten aus? Zwei grössere Studien aus jüng-
ster Zeit liefern hierzu widersprüchliche Er-

gebnisse.
Bei erwachsenen Allergikern konnte bei Ver-

wendung von Luftreinigern im Schlafzimmer
mit Teppichboden keine wesentliche klini-
sehe Besserung erzielt werden.
Positiver fielen die Resultate bei asthmati-
sehen Kindern mit Tierallergie aus. Luftreini-
ger wurden hier sowohl im Schlaf- als auch im
Wohnzimmer eingesetzt, und auf Teppichbo-
den wurde verzichtet. Nach drei Monaten be-
obachtete man eine Verringerung der Asthma-
anfalle und eine Verbesserung des Atemvolu-
mens. Auch wenn das Abschaffen des Haus-
tieres immer im Vordergrund stehen sollte,
könnte bei Kindern die Verwendung von Luft-
reinigern als ergänzende Massnahme durch-
aus sinnvoll sein, folgert Dr. Engelhart. Dies

gilt z.B. für die Übergangszeit nach Entfernung
des Haustieres oder als flankierende Maßnah-

me, wenn das Haustier entgegen dem ärztli-
chen Rat behalten wird. • medical tribune online
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